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Pflegedrehscheibe Land Steiermark

Abteilung 8 Gesundheit und Pflege

Referat Pflegemanagement
Referatsleiter: Christian Schwarz

• Pflegeheime/Pflegeplätze (Bewilligung, Überprüfung)

• Mobile Pflege und Betreuungsdienste

• Hauskrankenpflege

• Tagesbetreuung

• Betreutes Wohnen

• Case- und Caremangement -12 Pflegedrehscheiben

• Alternative Wohnformen

• 24-Stunden-Betreuung

• psychiatrische Familienpflege

• Demenzstrategie 

• Bedarfs- und Entwicklungsplan

• Pflegefondsgesetz, Pflegedienstleistungsstatistik usw.

Bereich Case- und Caremanagement (CCM)
Bereichsleiterin: Sonja Marx-Pfeiler, BScN, MSc

• Auf- und Ausbau des Case- und Caremanagements (Pflegedrehscheibe)

• Koordination der Agenden der Pflegedrehscheiben steiermarkweit



Die Pflegedrehscheibe steht Ihnen für Informationen 
Montag bis Freitag telefonisch zur Verfügung:

Beratungszeiten in der Pflegdrehscheibe: 

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 

09:00 bis 12:00 Uhr

Oder nach telefonischer Vereinbarung: 0316 877 7481

Adresse:

Oedter Straße 1

8330 Feldbach 

Edith Bader                       Bernadette Lackner

Pflegedrehscheibe Südoststeiermark
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Beratung

Casemanagement - Fallbegleitung

Kontrolle der Hauskrankenpflege 

Pflegefachliche Stellungnahmen

Pflegefachliche Stellungnahmen
gemäß § 14 StPBG

Caremanagement - Vernetzung



RIS - Steiermärkisches Pflege- und Betreuungsgesetz – StPBG - Landesrecht konsolidiert Steiermark, Fassung vom 22.04.2025

Auszug StPBG 2025 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001833


§ 14

Langzeitpflege und -betreuung in Pflegewohnheimen

(1) Die Leistung Langzeitpflege und -betreuung in einem anerkannten Pflegewohnheim (§ 27)

umfasst die Übernahme von Kosten der Pflege und Betreuung. Bei Vorliegen der Pflege- und

Betreuungsbedürftigkeit besteht ein Rechtsanspruch auf Kostenübernahme, wenn

1. keine Leistung gemäß dem 2. Abschnitt geeignet ist oder keine dieser Leistungen zur

Verfügung steht oder keine Leistung nach einem anderen Gesetz geeignet ist und

2. die Kosten der Pflege und Betreuung nicht oder nicht zur Gänze selbst oder durch Dritte

(Abs. 4 und 5) getragen werden können.

(2) Bei Bezug von Pflegegeld ab Stufe 4 ist von einer Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit in

einem Pflegewohnheim auszugehen und ist die Voraussetzung gemäß Abs. 1 Z 1 erfüllt. In allen

anderen Fällen hat die Behörde das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 zu prüfen. Bis

zu Pflegegeldstufe 3 oder falls eine Pflegegeldeinstufung noch nicht erfolgt ist oder bei

Pflegegeldbezug eines anderen Staates oder wenn ein fremder Staat kein Pflegegeld an Personen

außerhalb seines Staates gewährt, ist vor Antragstellung auch eine Beratung durch eine Einrichtung

gemäß § 3 in Anspruch zu nehmen und deren pflegefachliche Stellungnahme dem Antrag

anzuschließen.

Auszug StPBG 2025 



Mobile Pflege- und 
Betreuungsdienste/ 
Hauskrankenpflege

Medizinische 
Hauskrankenpflege

Mehrstündige 
Alltagsbegleitung

Tageszentren Betreutes Wohnen

Pflegeheime/ 
Pflegeplätze

Mobiles Palliativteam

Finanzielle Zuschüsse 
für pflegende 
Angehörige

Pflegekarenz, 
Pflegeteilzeit, 

Familienhospiz-karenz

Erwachsenenschutz, 
Vorsorgevollmacht, 

Vertretungs-
befugnis…

24-Stunden 
Betreuung

Psychiatrisches 
Unterstützungs-

angebot
Essenszustellung

Pflegegeld

Hilfsmittel

Beratung • Telefonisch
• Persönlich in der PDS
• Mittels Hausbesuch 
• Per Email 

Handlungsfelder und Aufgaben



Mobile Dienste: Südoststeiermark

Bezirkskarten_mobile Dienste_2025.pdf

https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/12914054_175143791/0e2e08f6/Bezirkskarten_mobile%20Dienste_2025.pdf
https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/12914054_175143791/0e2e08f6/Bezirkskarten_mobile%20Dienste_2025.pdf
https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/12914054_175143791/0e2e08f6/Bezirkskarten_mobile%20Dienste_2025.pdf


❖ Entlasten pflegende Angehörige durch mehrstündige 
Betreuung, unterstützen bei Besorgungen außerhalb des 
Wohnbereichs, leisten Gesellschaft und begleiten bei 
Alltagsaktivitäten. 

❖ Führen hauswirtschaftliche Tätigkeiten durch, unterstützen 
bei der Zubereitung und Einnahme der Mahlzeiten sowie bei 
der Basisversorgung. 

❖ Sind mindestens 4 Stunden durchgehend pro Betreuungstag 
für Sie da.

❖ Kosten pro Stunde ca. 10,36 Euro 

Alltagsbegleitung:



❖ Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist zumindest 
Pflegegeld der Stufe 1 oder eine positive 
pflegefachliche Stellungnahme einer Einrichtung 
gemäß Steiermärkisches Pflege- und Betreuungsgesetz 
- StPBG § 3.

❖ Vollendung des 60. Lebensjahres

❖ An Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie an 
gesetzlichen Feiertagen kommt ein Zuschlag von 100% 
zur Anwendung.

Alltagsbegleitung:



• Individuelle Versorgungspakete erheben, planen, 
ausführen, koordinieren und evaluieren

…pflegebedürftige Menschen und ihre An- und 
Zugehörigen in komplexen Situationen bei 
Entscheidungsfindung zu unterstützen und/oder am 
Weg zur optimalen Versorgung zu begleiten

Casemanagement im Einzelfall

Handlungsfelder und Aufgaben



Koordination und Vernetzung 

Strukturelle oder andere Auffälligkeiten sichtbar machen 
(Nahtstellen zu anderen Bereichen wie z.B. Sozialbereich, akut 
stationärer Bereich, usw.)

Ergebnisse aus Caremanagement sollen in die Planung des 
Referates für Pflegemanagement einfließen

Caremanagement

Handlungsfelder und Aufgaben



Pflegedrehscheibe Land Steiermark

„Weil gute Pflege mit 
guter Beratung 

beginnt“


